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ser bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8 
Abs. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). Zuständig für das Verfahren ist gemäß § 19 Abs. 
2 WHG die Bezirksregierung Arnsberg als Bergbehörde.

Die RAG AG hat daher für den an die zukünftige dau-
erhafte Aufgabe angepassten Weiterbetrieb der oben ge-
nannten drei Zentralen Wasserhaltungen jeweils einen 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 
und 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
gestellt.

Gemäß §§ 6 und 10 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 
13.3.1, Spalte 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung zwingend erforderlich, wenn die Entnahme von 
Grundwasser ein Volumen von 10 Mio. m³ je Jahr er-
reicht oder überschreitet. Dies ist sowohl bei der Zent-
ralen Wasserhaltung Heinrich alleine, aber auch bei der 
gemeinsamen Betrachtung aller drei Standorte der Fall.

Da die Einleitungen der drei Standorte gemeinsam auf 
das Gewässereinzugsgebiet der Ruhr einwirken, wur-
den diese als kumulierende Vorhaben gemäß § 10 Abs. 
4 (UVPG) in einem gemeinsamen Bericht zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-
Bericht) nach § 16 Abs. 1 UVPG betrachtet.

Weitergehend ist für die geplante Erteilung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis zur Entnahme und Einleitung von 
Grundwasser (Grubenwasser) der drei Zentralen Wasser-
haltungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 
Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) bzw. Art. 
6 Abs. 3 FFH-Richtlinie sowie eine artenschutzrecht-
liche Prüfung entsprechend §§ 44 und 45 BNatSchG 
durchzuführen.

Hiermit werden gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 sowie § 19 Abs. 1 
UVPG und ferner in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Geset-
zes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pande-
mie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) die Vor-
haben und die Veröffentlichung der zugehörigen Anträ-
ge auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Einsichtnahme 
im Internet bekannt gemacht.

Die Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis stehen in der 
Zeit vom 30.07.2024 bis einschließlich 29.08.2024 auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/
bekanntmachungen/

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.

Gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG ersetzt diese Veröffentlichung 
im Internet die physische Auslegung der Unterlagen.

Als zusätzliches Informationsangebot besteht die Mög-
lichkeit, die Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis 
bei den Städten Bochum, Duisburg, Essen, Hattingen, 
Mülheim (Ruhr), Oberhausen und Witten physisch ein-
zusehen (§ 3 Abs. 2 PlanSiG). Maßgeblich sind die im 
Internet veröffentlichten Unterlagen.

Die Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis liegen im 
vorgenannten Zeitraum in den nachfolgend benannten 
Gebäuden während der unten angegebenen Öffnungs-
zeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus:

4 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) gestellt. 

Betroffen von den Vorhaben sind die Stadt Bochum, die 
Stadt Duisburg, die Stadt Essen, die Stadt Hattingen, 
die Stadt Mülheim (Ruhr), die Stadt Oberhausen und 
die Stadt Witten.

Die RAG AG betreibt seit über 50 Jahren die Zentralen 
Wasserhaltungen Robert Müser, Friedlicher Nachbar 
und Heinrich im Gewässereinzugsgebiet der Ruhr. Bis 
zur endgültigen Einstellung der Gewinnung von Stein-
kohle im Ruhrrevier zum 31.12.2018 hatten diese eine 
dienende Funktion für die Sicherheit des Gewinnungsbe-
triebs in den bis dahin aktiven Steinkohlenbergwerken. 
Mit der Beendigung der Gewinnung von Steinkohle ist 
dieser Zweck zwar entfallen, jedoch ist der Weiterbetrieb 
zum Schutze der Tagesoberfläche und zum Schutze der 
für die Trink- und Brauchwasserversorgung nutzbaren 
Grundwasserhorizonte als Teil der Ewigkeitslasten des 
beendeten Steinkohlenbergbaus im Ruhrrevier dauer-
haft erforderlich, um den Anstieg des Grubenwasser-
pegels in der aufgegebenen Steinkohlen-Lagerstätte auf 
ein unkritisches Maß zu begrenzen und dort zu halten. 
Dies geht einher mit einer geänderten Betriebsweise 
durch teilweise Umstellung auf die Technik der Brun-
nenwasserhaltung. Mit den o. a. Anträgen stellt die RAG 
AG daher auf den an die zukünftige dauerhafte Aufga-
be angepassten Weiterbetrieb der oben genannten drei 
Zentralen Wasserhaltungen ab.

• Die RAG AG beantragt das Heben von jährlich max. 
18 Mio. m3 Grubenwasser am Standort der Zentralen 
Wasserhaltung Heinrich und Einleitung dieses Was-
sers in die Ruhr bei Fluss-km 40,69 auf dem Gebiet 
der Stadt Essen.

• Beantragt ist weiterhin das Heben von jährlich max. 
9,8 Mio. m3 Grubenwasser am Standort der Zentra-
len Wasserhaltung Robert Müser und Einleitung die-
ses Wassers in den Harpener Teich auf dem Gebiet 
der Stadt Bochum, von wo aus das Wasser über den 
Oelbach in die Ruhr fließt.

• Beantragt ist zudem das Heben von jährlich max. 8,3 
Mio. m3 Grubenwasser am Standort der Zentralen 
Wasserhaltung Friedlicher Nachbar und Einleitung 
dieses Wassers über ein bestehendes Gerinne in die 
Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Bochum.

Die beantragten Jahreshebe- und Einleitmengen ent-
sprechen den aktuell befristet bis zum 31.03.2026 zu-
gelassenen Höchstmengen. Sie liegen unter den Men-
gen, die zu Zeiten des aktiven Steinkohlebergbaus zu-
tage gefördert und eingeleitet wurden. Die Anträge der 
RAG AG dienen der langfristigen - über den 31.03.2026 
hinausgehenden - Sicherung der Grubenwasserhaltung.

Das für die drei Wasserhaltungsstandorte zugelassene 
Grubenwasserannahmeniveau soll mit den Anträgen 
der RAG AG nicht geändert werden. Auch der Umbau 
der Wasserhaltungsstandorte zur Brunnenwasserhal-
tung, der durch bergrechtliche Betriebspläne zugelas-
sen wurde und teilweise bereits umgesetzt wurde bzw. 
in der Umsetzung befindlich ist, ist nicht Gegenstand 
der Anträge der RAG AG.

Die Entnahme von Grundwasser (hier Grubenwasser aus 
den stillgelegten Grubengebäuden der ehemaligen Berg-
werke) sowie dessen Einleitung in Oberflächengewäs-
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Gemäß § 20 Abs. 2 UVPG werden der Inhalt dieser Be-
kanntmachung sowie die auszulegenden Antragsunter-
lagen auch auf der Website des zentralen Portals (Um-
weltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-Westfalen)

https://uvp-verbund.de/nw 

im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht.

1. 

Jeder, dessen Belange durch diese Vorhaben berührt 
werden, kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf 
der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 UVPG), das ist bis ein-
schließlich zum 30.09.2024,
bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau 
und Energie in NRW, Goebenstr. 25 in 44135 Dortmund

Einwendungen gegen diese Vorhaben schriftlich erheben.

Zur äußerungsberechtigten betroffenen Öffentlichkeit 
gehören gem. § 2 Abs. 9 UVPG alle Personen, deren Be-
lange durch die beantragten Zulassungsentscheidungen 
berührt werden sowie Vereinigungen, deren satzungsmä-
ßiger Aufgabenbereich durch die Zulassungsentschei-
dungen berührt wird, darunter auch Vereinigungen zur 
Förderung des Umweltschutzes.

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang 
und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Sie soll den Vor- und Zunamen sowie die Anschrift des 
jeweiligen Einwenders tragen.

Einwendungen und Stellungnahmen gegen die Anträ-
ge sind gem. § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW bzw. § 21 
UVPG schriftlich zu tätigen. Die Abgabe von Erklärun-
gen zur Niederschrift ist bei der Bezirksregierung Arns-
berg, Goebenstr. 25 in 44125 Dortmund, nach vorheri-
ger Absprache mit Herrn Schröder Tel.: 02931 82-5912, 
E-Mail: joerg.schroeder@bra.nrw.de oder Herrn Lange 
Tel.: 02931 82-3583, E-Mail: juergen.lange@bra.nrw.
de möglich.

Gemäß § 3a Abs. 2 VwVfG NRW kann die angeordnete 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. Auf elektronischem Wege können Einwendungen 
und Stellungnahmen wie folgt abgegeben werden:

- durch absenderbestätigte DE-Mail an die Adresse 
der Bezirksregierung Arnsberg poststelle@bra-nrw.
de-mail.de 

oder

 

Gebäude Öffnungszeiten 
Stadt Bochum 
Technisches Rathaus 
Hans-Böckler-Str. 19 
44787 Bochum 
Zimmer 1.0.210 

Mo., Di., Fr.: 8:00 - 13:00 
 
Mi.: 8:00 - 16:00 
 
Do.: 8:00 - 18:00 

Stadt Duisburg 
Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement 
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 
(Eingang Moselstr.) 
47051 Duisburg 
Anmeldung Pförtnerloge 

Mo. - Do.: 8:00 - 13:00 und 
13:30 - 16:00 
 
Fr.: 8:00 - 14:00  

Stadt Essen 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
Lindenallee 10 (Deutschlandhaus) 
45121 Essen 
5. Etage, Raum 501 

Mo. - Fr.: 8:00 - 15:00 

Stadt Hattingen 
Rathausplatz1 
45525 Hattingen 
am Empfang (Rathaus - Foyer) 

Mo. - Do.: 8:00 - 15:30 
 
Fr.: 8:30 - 12:00 

Stadt Mülheim (Ruhr) 
Service Center Bauen 
Hans-Böckler-Platz 5 
45468 Mülheim (Ruhr) 

Mo., Di., Mi., Fr.: 8:00 - 12:30 
 
Do.: 8:00 - 12:30 und 
14:00 - 16:00 

Stadt Oberhausen 
Technisches Rathaus 
Bahnhofstraße 66 
46042 Oberhausen 
Gebäudeteil B, Raum B 604 

Mo. - Do.: 8:30 - 15:00 
 
Fr.: 8:30 - 12:00 

Stadt Witten 
Bürgerberatung 
Marktstraße 16 
58452 Witten 
 

Mo., Mi., Do.: 8:00 - 12:00 und 
13:00 - 15:00 
 
Di.: 8:00 - 12:00 und 
13:00 - 17:00 
 
Fr.: 8:00 - 13:00 

 

Gemäß § 20 Abs. 2 UVPG werden der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die 
auszulegenden Antragsunterlagen auch auf der Website des zentralen Portals 
(Umweltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-Westfalen) 

https://uvp-verbund.de/nw  

im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 

 

1.  

Jeder, dessen Belange durch diese Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens 
einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 UVPG), das ist bis 
einschließlich zum 30.09.2024, 
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- durch Übermittlung eines elektronischen Dokumen-
tes mit qualifizierter elektronischer Signatur an die 
Adresse der Bezirksregierung Arnsberg poststelle@
bra.sec.nrw.de.

Es wird auf die Internetseite der Bezirksregierung Arns-
berg 
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kon-
takt/index.php 
verwiesen, die alle benötigten Informationen hierzu ent-
hält.

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungsschrei-
ben an die Antragstellerin zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen der Einwender werden 
deren Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit 
die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Ein-
wendungen erforderlich sind.

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe 
der Einwendungen finden Sie auf der Internetseite der 
Bezirksregierung:
https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-
der-bezirksregierung-arnsberg.

Bei Einwendungen und Stellungnahmen die von mehr 
als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte ein-
gereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 
mit einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sicht-
bar ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Ver-
treter der übrigen Unterzeichner zu benennen. Vertreter 
kann nur eine natürliche Person sein.

Anderenfalls können diese Einwendungen und Stellung-
nahmen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 
VwVfG NRW). Ferner wird die Anhörungsbehörde gleich-
förmige Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als 
Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht 
oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 Satz 3 
VwVfG NRW).

Mit Ablauf der o.g. Frist sind alle Einwendungen und 
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 
3 VwVfG NRW und § 21 Abs. 4 UVPG).

Dies gilt auch für Stellungnahmen von Vereinigungen, 
die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechts-
vorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach  
§ 74 VwVfG NRW einzulegen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 
VwVfG NRW).

Der Einwendungsausschluss und der Ausschluss der 
Stellungnahmen beschränkt sich nur auf diese Verwal-
tungsverfahren.

2. 

Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnah-
men werden in einem Erörterungstermin oder einer 
Online-Konsultation nach § 5 Abs. 4 PlanSiG erörtert.

Der Erörterungstermin bzw. die Online-Konsultation 
wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen und 
Stellungnahmen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen 
Einwendungen und Stellungnahmen deren Vertreter, 
werden über den Erörterungstermin bzw. der Online-
Konsultation benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, so können diese durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 
Satz 4 VwVfG NRW).

Der Erörterungstermin bzw. die Online-Konsultation ist 
nicht öffentlich. Zugang zum Termin bzw. zur Online-
Konsultation haben nur die zur Teilnahme Berechtig-
ten. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins bzw. der Online-Kon-
sultation beendet.

3. 

Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teil-
nahme am Erörterungstermin bzw. an der Online-Kon-
sultation oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet

4. 

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Zulas-
sungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entschei-
dungen (wasserrechtliche Erlaubnisse) an die Einwen-
der und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW).

5. 

Um Dritten die Beurteilung zu ermöglichen, ob und in 
welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens betroffen werden können, liegen umweltbe-
zogene Informationen anhand nachfolgender Unterlagen 
vor, die Bestandteil der offengelegten Unterlagen sind:

- Angaben zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens 
(Unterlage 1 - UVP-Bericht)

- Wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Beurteilung der 
Einhaltung der Bewirtschaftungsziele nach der EU-
Wasserrahmenrichtlinie

 (Unterlage 2 - Fachbeitrag zur Wasserrahmenricht-
linie

- Artenschutzrechtliche Untersuchung nach BNatSchG
 (Unterlage 3 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)

- Untersuchung der FFH-Verträglichkeit nach EU-FFH-
Richtlinie

 (Unterlage 4 - Natura 2000-Verträglichkeitssrudie/-
vorstudie)

- Hydrogeologische Grundlagenermittlung (Unterlage 5)

Im Auftrag:

gez. Kugel

(1571)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 261

351.   Änderung der Verbandssatzung des Zweck- 
verbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)“ 

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 20.06.2024
31.04.12.02-001

2. Satzungsänderung
vom 12.06.2023

zur Satzung vom 28.05.2016 des Zweckverbandes 
Nahverkehr

Westfalen-Lippe, zuletzt geändert durch  
Satzungsänderung
vom 03.12.2019
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§ 1
Name und Sitz

(1)  Der Zweckverband führt den Namen „Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL)“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Unna.

§ 2
Verbandsmitglieder

Mitglieder des Verbandes sind die Zweckverbände Schie-
nenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe, Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) Münsterland, Verkehrsverbund 
Ostwestfalen-Lippe, Nahverkehrsverbund Paderborn/
Höxter und Personennahverkehr Westfalen-Süd.

§ 3
Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet der 
kreisfreien Städte Bielefeld, Hamm, Münster sowie der 
Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Herford, Hochsau-
erlandkreis, Höxter, Lippe, Märkischer Kreis, Minden-
Lübbecke, Olpe, Paderborn, Siegen-Wittgenstein, Soest, 
Steinfurt, Unna und Warendorf.

§ 4
Aufgaben

(1) Die Planung, Organisation und Ausgestaltung des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) ist Aufgabe 
des Zweckverbandes (§ 3 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 3 
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen). Er hat darüber hinaus 
auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV 
hinzuwirken, insbesondere auf die Fortentwick-
lung der bestehenden Gemeinschaftstarife, auf 
die Bildung kooperationsraumübergreifender Ta-
rife mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs, auf ein 
koordiniertes Verkehrsangebot im ÖPNV und ein-
heitliche Beförderungsbedingungen, Produkt- und 
Qualitätsstandards, kompatible, auch die Digita-
lisierungstechnik nutzende Fahrgastinformations- 
und Betriebssysteme und ein übergreifendes Mar-
keting. Der Verband hat darüber hinaus auf eine 
Ausgestaltung angemessener Kundenrechte durch 
Aufnahme von entsprechenden Regelungen in die 
Tarifbestimmungen des Gemeinschaftstarifs hin-
zuwirken.

(2) Der Zweckverband stellt zur Sicherung und zur 
Verbesserung des SPNV einen Nahverkehrsplan 
gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG mit Zustimmung 
seiner Mitglieder und im Benehmen mit den sons-
tigen betroffenen Gebietskörperschaften auf. Der 
Verband wirkt an der Festlegung des im besonde-
ren Landesinteresse liegenden SPNV-Netzes und 
dessen Fortschreibung mit.

(3) Der Zweckverband bestellt und finanziert Verkehrs-
dienstleistungen im Bereich des Schienenperso-
nennahverkehrs (SPNV). Diese Aufgabe schließt 
die Befugnis des Zweckverbandes ein, SPNV-Fahr-
zeuge zu finanzieren, zu beschaffen und zu veräu-
ßern sowie Eisenbahnverkehrsunternehmen diese 
SPNV-Fahrzeuge zur Nutzung zu überlassen.

(4) Dem Zweckverband obliegt die Förderung von Inves-
titionen des ÖPNV, insbesondere von Investitionen 
in die Infrastruktur. Der Zweckverband hat einen 
jährlichen Katalog der mit den Mitteln der pauscha-
lierten Investitionsförderung des § 12 ÖPNVG zu 

fördernden Maßnahmen festzulegen und seiner Be-
willigungsbehörde anzuzeigen. Der Zweckverband 
ist Bewilligungsbehörde für die Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesin-
teresse gem. § 13 ÖPNVG.

(5) Die Durchführung des Verkehrs im SPNV ist nicht 
Aufgabe des Zweckverbandes, sondern der Eisen-
bahnverkehrsunternehmen. Ungeachtet des Satz 
1 ist der Zweckverband befugt, Direktvergaben an 
vom Zweckverband wie eine eigene Dienststelle 
kontrollierte Eisenbahnverkehrsunternehmen zur 
Durchführung des Verkehrs im SPNV vorzuneh-
men. Der Zweckverband wirkt gegenüber Eisen-
bahnverkehrsunternehmen darauf hin, dass ein 
bedarfsgerechtes Leistungsangebot erbracht und 
sparsam gewirtschaftet wird sowie alle Möglichkei-
ten zur Rationalisierung ausgeschöpft und markt-
wirtschaftliche Grundsätze beachtet werden.

(6) Der Zweckverband kann sich zur Durchführung 
seiner Aufgaben der Hilfe Dritter, insbesondere 
seiner Mitgliedsverbände bedienen. Die Aufgaben-
träger nach § 3 Abs. 1 ÖPNVG können durch öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung weitere Aufgaben 
auf den Zweckverband im Einvernehmen mit allen 
Mitgliedsverbänden übertragen.

(7) Der Zweckverband arbeitet bei der Planung, Orga-
nisation und Ausgestaltung von Linienverkehren 
des SPNV, die das Gebiet anderer SPNV-Aufgaben-
träger berühren, mit diesen zusammen.

(8) Der Verband ist berechtigt, sich im Rahmen seiner 
Aufgaben an der Bildung von Einrichtungen, Ver-
bänden und Gesellschaften zu beteiligen.

§ 5
Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversamm-
lung und der Verbandsvorsteher1.

§ 6
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertre-
tern der Mitgliedsverbände. Die Vertreter werden 
durch die Verbandsversammlungen der Mitglieds-
verbände für deren Wahlzeit nach den Grundsätzen 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
gewählt. Für jedes Mitglied der Verbandsversamm-
lung ist ein Stellvertreter für den Fall der Verhin-
derung zu wählen. Jeder gewählte Vertreter eines 
Mitgliedsverbandes in der Verbandsversammlung 
hat eine Stimme.

(2) Der Verbandsvorsteher und der Geschäftsführer2 

des Zweckverbandes sind verpflichtet, an den Sit-
zungen der Verbandsversammlung teilzunehmen; 
der Verbandsvorsteher und die Geschäftsführer der 
Mitgliedsverbände sind berechtigt, an den Sitzun-
gen der Verbandsversammlung teilzunehmen.

(3) Der Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe entsendet 
12 Vertreter, der Zweckverband Schienenperso-
nennahverkehr Zweckverband Verkehrsverbund 
Ostwestfalen-Lippe 10 Vertreter, der Zweckverband 
Personennahverkehr Westfalen-Süd Vertreter und 
der (SPNV) Münsterland 11 Vertreter, der 6 Zweck-
verband Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 6 
Vertreter.
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(4) Die Vertreter üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, 
für die sie bestellt sind, bis zum Amtsantritt der 
neubestellten Vertreter weiter aus.

§ 7
Zuständigkeit der Verbandsversammlung;  

Bildung von Ausschüssen

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über alle we-
sentlichen Angelegenheiten des Verbandes. Sie ist 
berechtigt, sich Entscheidungen in allen Angelegen-
heiten vorzubehalten oder an sich zu ziehen, die sie 
für wesentlich hält. Die Verbandsversammlung ist 
oberste Dienstbehörde im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 
3 Landesbeamtengesetz der beim Zweckverband 
beschäftigten Beamten. Die Verbandsversammlung 
bildet einen Vergabeausschuss und kann weitere 
Ausschüsse sowie einen Ältestenrat bilden und 
Entscheidungen an die Ausschüsse delegieren.

(2) Die Verbandsversammlung entscheidet insbeson-
dere über folgende Angelegenheiten unter Beach-
tung der jeweils angegebenen Mehrheits- und Zu-
stimmungserfordernisse:

a) die Änderung der Verbandssatzung (2/3 der 
satzungsmäßigen Stimmen/Zustimmung aller 
Mitgliedsverbände),

b) Auflösung des Zweckverbandes (2/3 der sat-
zungsmäßigen Stimmen),

c) Aufnahme und Ausscheiden von Verbands-
mitgliedern (2/3 der satzungsmäßigen Stim-
men),

d) Aufstellung, Änderung und Fortschreibung 
des Nahverkehrsplans (2/3 der satzungsmä-
ßigen Stimmen/Zustimmung aller Mitglieds-
verbände),

e) alle wesentlichen Grundlagen der Finanzierung 
des SPNV (2/3 der satzungsmäßigen Stim-
men/ Zustimmung aller Mitgliedsverbände),

f) Abschluss von Verkehrsverträgen (2/3 der 
satzungsgemäßen Stimmen).

 Start des Verfahrens und Definition des Ver-
gabegegenstandes sowie wesentlichen Verän-
derungen oder Aufhebung von Verkehrsver-
trägen (2/3 der satzungsmäßen Stimmen/Zu-
stimmung der betroffenen Mitgliedsverbände).

g) Festlegung des Förderkatalogs gem. § 12 Abs. 
5 ÖPNVG (2/3 der satzungsmäßigen Stim-
men),

h) Entscheidung über die Herstellung des Einver-
nehmens bei der Festlegung und Fortschrei-
bung des SPNV-Netzes gem. § 7 Abs. 4 ÖPNVG 
(2/3 der satzungsmäßigen Stimmen/Zustim-
mung aller Mitgliedsverbände),

i) Wahl des Vorsitzenden/der Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung und der 
Stellvertreter(innen) (Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen),

j) Wahl und Entlastung des Verbandsvor-
stehers/ der Verbandsvorsteherin und der 
Stellvertreter(innen) (Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen),

k) Bestellung und Abberufung sowie Beförde-
rung bzw. Höhergruppierung des Geschäfts-

führers/ der Geschäftsführerin (Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen)

l) Erlass der Haushaltssatzung und die Festle-
gung des Haushaltsplans einschließlich der 
Verbandsumlage und ihrer Grundlagen (Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen),

m) Feststellung der Jahresrechnung/des Jah-
resabschlusses (Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen),

n) Einrichtung und Aufgabe von Geschäftsstellen 
(Mehrheit der abgegebenen Stimmen/Zustim-
mung der betroffenen Mitgliedsverbände),

o) Mitgliedschaft des Zweckverbandes in ande-
ren Verbänden, Gesellschaften und Organisa-
tionen (2/3 der satzungsmäßigen Stimmen),

p) Geschäftsordnungen des Verbandsvorstehers 
und der Geschäftsführung (2/3 der satzungs-
mäßigen Stimmen),

(3) Die Verbandsversammlung bildet einen Vergabeaus-
schuss, der zuständig ist für die Durchführung von 
Vergabeverfahren bei Verkehrsverträgen und sons-
tigen Ausschreibungen mit einem Auftragswert grö-
ßer 1 Mio. Euro einschließlich der zum Abschluss 
des Vergabeverfahrens notwendigen Vergabeent-
scheidung. Die Bestimmung der auszuschreibenden 
Leistungen und der Vergabe- und Auswahlkriteri-
en bleibt der Verbandsversammlung nach Absatz 
1 vorbehalten. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Vergabeausschusses, die die Verbands-
versammlung mit 2/3 Mehrheit beschließt.

(4)  Auf die Wahl der Vorsitzenden von Ausschüssen im 
Sinne der Satzung – unter Berücksichtigung des 
Ältestenrates – werden die Grundsätze des Verhält-
niswahlrechts im Sinne von § 8 Abs. 1 der Satzung 
entsprechend angewandt.

§ 8
Vorsitz, Einberufung

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte 
ohne Aussprache für die Dauer ihrer Wahlzeit einen 
Vorsitzenden3 und vier stellvertretende Vorsitzende, 
so dass alle Mitgliedsverbände repräsentiert sind. 
Bei der Wahl des Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung und seiner Stellvertreter wird nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang 
abgestimmt. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verbandsversammlung 
und beruft sie jeweils schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung ein. Die Aufstellung der Tagesord-
nung erfolgt durch den Vorsitzenden der Verbands-
versammlung im Benehmen mit dem Geschäftsfüh-
rer, der sich mit dem Verbandsvorsteher abstimmt. 
Zwischen dem Zugang der Einladung und dem Sit-
zungstag müssen mindestens 10 Tage liegen. In ei-
ligen Fällen kann der Vorsitzende die Ladungsfrist 
auf eine Woche abkürzen. Hierauf ist in der Einla-
dung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal 
im Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn ein Mitgliedsverband oder der Ver-
bandsvorsteher die Einberufung unter Angabe der 
Verhandlungsgegenstände verlangen.

Zu der konstituierenden Sitzung laden die Verbands-
vorsteher der Mitgliedsverbände gemeinsam ein, zu der 
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jeweils ersten Sitzung nach der Neubildung der Zweck-
verbandsversammlung lädt der Verbandsvorsteher oder 
sein Stellvertreter4 ein.

§ 9
Beschlussfähigkeit, Abstimmung, Niederschrift

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß geladen ist und mehr als 2/3 der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsver-
sammlung anwesend sind. Bei Beschlussunfähig-
keit kann in einer Frist von einer Woche mit der-
selben Tagesordnung zu einer weiteren Sitzung 
eingeladen werden. Für diese Sitzung ist die Ver-
bandsversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der anwesenden Mitglieder der Verbandsversamm-
lung beschlussfähig. In der Einladung ist auf die-
sen Umstand ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 
soweit sich nicht aus dem Gesetz über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit oder dieser Satzung etwas 
anderes ergibt.

(3) Beschlüsse im Sinne von § 7 Abs. 1 S. 4 sind in 
der Verbandsversammlung einstimmig zu fassen. 
Beschlüsse, die überwiegend oder ausschließlich 
Angelegenheiten einzelner Mitgliedsverbände be-
treffen, bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit 
der Vertreter der betroffenen Mitgliedsverbände. 
Beschlüsse über den Abschluss eines Verkehrs-
vertrages bedürfen der Zustimmung des Mitglieds-
verbands, in dessen Gebiet Vertragsleistungen er-
bracht werden. 

 Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist 
eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung und sei-
nem Vertreter zu unterzeichnen. Einwendungen 
gegen die Niederschrift sind schriftlich gegenüber 
dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung zu er-
heben. Werden solche Einwendungen nicht inner-
halb von drei Wochen seit Zugang der Niederschrift 
erhoben, gilt die Niederschrift als genehmigt.

§ 10
Verbandsvorsteher

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus dem Kreis 
der Verbandsvorsteher der Mitgliedsverbände auf 
Vorschlag eines Mitgliedsverbandes für die Dauer 
der jeweiligen Kommunalwahlperiode einen Ver-
bandsvorsteher und vier Stellvertreter, so dass alle 
Mitgliedsverbände auf dieser Ebene vertreten sind. 
Das Vorschlagsrecht nach Satz 1 steht den Zweck-
verbänden entsprechend ihrer Größe in folgender 
zeitlicher Reihenfolge zu:

- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) Ruhr-Lippe („ZRL“)

- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) Münsterland („ZVM“)

- Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe 
(„VVOWL“)

- Nahverkehrsbund Paderborn/Höxter („nph“)

- Zweckverband Personennahverkehr Westfa-
len-Süd („ZWS“)

 Steht das Vorschlagsrecht dem ZWS zu, liegt die-
ses in der darauffolgenden Kommunalwahlperiode 

sodann wieder beim ZRL, so dass die vorgenannte 
Reihenfolge erneut beginnt.

 Das Vorschlagsrecht erstreckt sich auch auf die zu 
wählenden Stellvertreter. Verzichtet ein Mitglieds-
verband darauf, seinen eigenen Verbandsvorsteher 
vorzuschlagen und schlägt stattdessen die Wieder-
wahl des Verbandsvorstehers vor, bleibt die zeitliche 
Reihenfolge des Vorschlagsrechts unverändert, so 
dass nach Ablauf der Wiederwahlperiode das Vor-
schlagsrecht dem nächsten Verband in der in Satz 
2 vorgesehenen Reihenfolge zusteht.

 Näheres regelt die Geschäftsordnung des/der 
Verbandsvorsteher(in).

(2) Die Amtszeit des Verbandsvorstehers und der Stell-
vertreter endet mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt oder der Neuwahl bzw. der Wiederwahl.

(3) Grundlagen, Zuständigkeiten sowie die Rechte und 
Pflichten des Verbandsvorstehers ergeben sich aus 
dem GkG, dieser Satzung, der Geschäftsordnung 
für den Verbandsvorsteher sowie der Beschlüsse 
der Verbandsversammlung.

(4) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Ge-
schäfte sowie die übrige Verwaltung des Zweckver-
bandes nach Maßgabe der geltenden Gesetze, der 
Verbandssatzung, der Geschäftsordnung für den 
Verbandsvorsteher sowie der Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung, unterzeichnet die Bekannt-
machungsanordnungen der von der Verbandsver-
sammlung beschlossenen Satzungen und vertritt 
den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Verbandsvorsteher entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen, welche Geschäfte solche der 
laufenden Verwaltung im Sinne des § 16 Abs. 2 
Satz 1 GkG i.V.m. § 10 Abs. 4 Satz 1 der Satzung 
des NWL sind.

(5) Der Verbandsvorsteher bedient sich zur Erledigung 
seiner Aufgaben eines Geschäftsführers. Rechte 
und Pflichten des Geschäftsführers sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen Verbandsvorsteher und 
Geschäftsführer werden im Einzelnen in der Ge-
schäftsordnung der Geschäftsführung geregelt.

 Der Geschäftsführer ist nach Maßgabe der Ge-
schäftsordnung und entsprechender Anweisungen 
des Verbandsvorstehers zur Abgabe von Erklärun-
gen nach § 16 Abs. 4 GkG i.V.m. § 64 Abs. 2 bis 4 
GO NRW berechtigt.

(6)  Der Verbandsvorsteher hat jährlich vor Beginn des 
Haushaltsjahres den Entwurf des Haushaltsplans 
der Verbandsversammlung vorzulegen. Das Haus-
haltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(7) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter aller 
Mitarbeiter des Zweckverbandes. Dienstvorgesetzter 
des Verbandsvorstehers ist die Verbandsversamm-
lung.

§ 11
Dienstkräfte/Aufgabendurchführung

Der Zweckverband stellt zur Erledigung seiner Aufgaben 
Beamte/Beamtinnen und/oder Beschäftigte ein. Über die 
Einstellung, Anstellung, Beförderung bzw. Höhergrup-
pierung und Entlassung der Beamten/Beamtinnen und 
der Beschäftigten entscheidet im Rahmen des Stellen-
plans grundsätzlich der Verbandsvorsteher als Dienst-
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vorgesetzter, sofern er diese Kompetenz nicht auf den 
Geschäftsführer zur selbständigen Erledigung im Sinne 
von § 10 übertragen hat. Näheres hierzu bestimmt die 
Geschäftsordnung für den Verbandsvorsteher bzw. für 
die Geschäftsführung.

§ 12
Beirat

(1) Der Zweckverband errichtet einen Beirat, der be-
ratende Funktion für den Verbandsvorsteher und 
den Geschäftsführer ausübt. Im Rahmen dieser 
Funktion stellt der Beirat vorrangig die grund-
sätzliche Beratung in allen Angelegenheiten des 
Zweckverbandes einschließlich des gegenseitigen 
Informationsaustausches sowie der Abstimmung 
von den Zweckverband betreffenden Themen si-
cher. Der Beirat besteht aus sechs Mitgliedern. 
Jedes Verbandsmitglied ist befugt, jeweils ein Mit-
glied in den Beirat zu entsenden. Bei den zu ent-
sendenden Beiratsmitgliedern handelt es sich um 
die Geschäftsführer der Mitgliedsverbände. Der 
Verbandsvorsteher des NWL ist berechtigt, an den 
Sitzungen teilzunehmen.

(2) Die Mitglieder des Beirats üben das ihnen übertra-
gene Amt grundsätzlich persönlich aus. Bei Verhin-
derung kann sich jedes entsandte Beiratsmitglied 
jeweils durch den stellvertretenden Geschäftsfüh-
rer des jeweiligen Mitgliedszweckverbands vertre-
ten lassen.

(3) Der Beirat tagt mindestens 4 mal pro Geschäfts-
jahr. Die Sitzungstermine des Beirates werden für 
das jeweilige Kalenderjahr mit Kenntnis von den 
Sitzungsterminen der Verbandsversammlung in 
Anlehnung an den Sitzungsturnus der Verbands-
versammlung terminiert. Die Ladung zu den Sit-
zungen des Beirates erfolgt durch den Geschäfts-
führer des Zweckverbandes. Über Informationen, 
welche die Beiratsmitglieder in ihrer Funktion als 
Beiratsmitglieder erlangen, haben sie Stillschwei-
gen zu wahren. Von dieser Verschwiegenheitsver-
pflichtung ausgenommen (d.h. nicht erfasst) ist 
die Nutzung erlangter Informationen im Rahmen 
der Tätigkeit des jeweiligen Beiratsmitglieds als 
Geschäftsführer des jeweiligen Mitgliedszweckver-
bands.

§ 13
Finanzierung

(1) Die Aufgabenwahrnehmung des Zweckverbandes 
dient nicht der Gewinnerzielung. Der Zweckver-
band bestreitet seine allgemeinen Ausgaben vor-
rangig aus der vom Land gem. §§ 11 Abs. 1 und 
15a ÖPNVG gewährten jährlichen Pauschale.

(2) Die nach Abzug der für die allgemeinen Ausgaben 
vorgesehenen Mittel verbleibende Summe aus der 
jährlichen Pauschale gem. § 11 Abs. 1 ÖPNVG setzt 
der Zweckverband nach den Zielen und Erforder-
nissen des Nahverkehrsplans anteilig in den jewei-
ligen Gebieten der Mitgliedsverbände ein.

(3) Das Land gewährt dem Zweckverband nach § 12 
Abs. 1 ÖPNVG eine pauschalierte Zuwendung für 
Investitionsmaßnahmen des ÖPNV. Der Zweckver-
band wird diese Zuwendung zur Förderung von 
Investitionen des ÖPNV, insbesondere in die Inf-
rastruktur verwenden oder hierfür an Gemeinden, 
Kreise- und kreisfreie Städte, Gemeindeverbände 

und öffentliche und private Verkehrsunternehmen, 
Eisenbahnunternehmen sowie juristische Personen 
des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfol-
gen, weiterleiten.

§ 14
Verbandsumlage

(1 Soweit die Landesmittel sowie die sonstigen Ein-
nahmen des Zweckverbandes nicht zur Deckung 
des Finanzbedarfs ausreichen, erhebt der Verband 
eine Umlage. Er kann Abschlagszahlungen fordern, 
die nach dem Voranschlag im Haushaltsplan zu 
bemessen sind.

(2) Die Umlage muss eine verursachergerechte Vertei-
lung der Verluste auf der Basis der Zugkilometer 
der Teilräume ermöglichen.

§ 15
Prüfung des Zweckverbandes

Die Verbandsversammlung entscheidet jährlich neu über 
die Beauftragung der Rechnungsprüfung für das abge-
schlossene Haushaltsjahr.

§ 16
Ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung

(1) Die Tätigkeit in der Verbandsversammlung und als 
Verbandsvorsteher ist ehrenamtlich.

(2) Eine Entschädigung für diese ehrenamtliche Tätig-
keit kann gewährt werden. Das Nähere regelt eine 
Entschädigungssatzung, über die die Verbandsver-
sammlung beschließt.

§ 17
Öffentliche Bekanntmachung

Die Aufsichtsbehörden haben die Verbandssatzung, ihre 
Ergänzung oder Änderung in ihrem amtlichen Veröffent-
lichungsblatt bekanntzumachen. Bekanntmachungen 
des Zweckverbandes sind im Amtsblatt der Bezirksre-
gierung Arnsberg zu veröffentlichen. Sind Karten, Pläne 
oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und Er-
läuterungen bekannt zu machen, werden sie ausgelegt. 
In diesem Fall ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher 
Bestimmungen nach Maßgabe des Satzes 1 unter Be-
zeichnung des Gegenstandes bekanntzumachen, wo und 
für welchen Zeitraum die Auslegung erfolgt.

§ 18
Vorzeitiges Ausscheiden

Sollte aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Ausscheiden 
aus dem Zweckverband möglich werden, kann ein Mit-
gliedsverband seine Mitgliedschaft kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes kann eine Kündigung mit einer Frist von 2 
Jahren zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgen. Der 
ausscheidende Mitgliedsverband haftet für die bis zu 
seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten 
des Zweckverbandes weiter. Einen Rechtsanspruch auf 
Beteiligung des Verbandsvermögens hat der ausschei-
dende Mitgliedsverband nicht.

§ 19
Auflösung des Zweckverbandes

(1) Bei der Auflösung des Zweckverbandes verpflichten 
sich die Mitgliedsverbände, die Bediensteten ent-
sprechend § 128 BRRG zu übernehmen. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Auf-
sichtsbehörde.
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(2) Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und 
die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes auf die 
Mitgliedsverbände im Verhältnis ihrer finanziellen 
Aufwendungen an den Verband während der letz-
ten 5 vollen Kalenderjahre vor der Auflösung, bei 
Auflösung vor Ablauf von 5 Jahren im Verhältnis 
ihrer bisherigen finanziellen Aufwendungen über.

(3) Den der Auflösung widersprechenden Mitgliedsver-
bänden steht ein Vorkaufsrecht an dem gesamten, 
den Verbandszweck dienenden Verbandseigentum, 
nicht aber an einzelnen Teilen desselben zu, wenn 
sie den Verband fortführen wollen.

§ 20
Inkrafttreten

Die Verbandssatzung in der jeweils gültigen Fassung 
tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in dem amtlichen Veröffentlichungsblatt der Bezirksre-
gierung Arnsberg in Kraft. Die Satzungsbestimmungen 
des § 7 Abs. 4 und § 8 Abs. 1 finden nach dem Inkraft-
treten der Satzung im Sinne von Satz 1 erstmals zum 
Zeitpunkt der nächsten Kommunalwahlen in Nordrhein-
Westfalen (Jahr 2020) Anwendung. Durch Inkrafttreten 
dieser Fassung der Verbandssatzung werden sämtliche 
vorherigen Verbandssatzungen außer Kraft gesetzt.

Unna, den 12.06.2023

1 Mit der Bezeichnung „Verbandsvorsteher“ ist die männliche, weib-
liche und geschlechtsneutrale Form umfasst.

2 Mit der Bezeichnung „Geschäftsführer“ ist die männliche, weibliche 
und geschlechtsneutrale Form umfasst.

3 Mit der Bezeichnung des „Vorsitzenden“ ist die männliche, weibli-
che und geschlechtsneutrale Form umfasst.

4 Mit der Bezeichnung „Vertreter“ ist die männliche, weibliche und 
geschlechtsneutrale Form umfasst.

Genehmigung

Vorstehende Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) wird 
hiermit gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom 01. 10.1979 
(GV.NRW.S. 621) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV.
NRW. 202) genehmigt.

31.04.12.02-001   

Arnsberg, den 20. Juni 2024

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag

(König) (LS)

Bekanntmachung

Vorstehende Satzungsänderung und meine Genehmi-
gung werden hiermit gemäß § 11 Abs. 1 GkG öffentlich 
bekanntgemacht.

31.04.12.02-001     

Arnsberg, den 20. Juni 2024

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag

(König) (LS)

(2319)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 264

352.   Ungültigkeitserklärung  
 eines Dienstausweises

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 19.06.2024
11.RBr/Kelmendi

Der Dienstausweis des Regierungsbeschäftigten Besnik 
Kelmendi mit der Nr.: BRA2355 ist in Verlust geraten 
und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Im Auftrag

gez. Klarholz

(45)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 269

353.   Ungültigkeitserklärung gemäß § 17 Abs. 5 
 des Personenbeförderungsgesetzes

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 20.06.2024
25.16.30-069/2022-001

Dem Unternehmen Reisebüro Rosier GmbH, Haupt-
straße 235, 58675 Hemer wurde am 28.11.2022 von 
mir die beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz Nr. 
D-05-001-P-3522-0003 erteilt.

Diese beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz ist ab-
handengekommen und wird hiermit für kraftlos erklärt.

Sollte diese aufgefunden werden, bitte ich mir diese zu-
zuleiten.

Im Auftrag

gez. Than

(66)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 269

C 
Rechtsvorschriften und  
Bekanntmachungen anderer  
Behörden und Dienststellen
 

354.   Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 
Abs. 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
i.V.m. § 12 Abs. 1 Satz 4 und § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 
Neunten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV)

 – Ausfall des Erörterungstermins –

Kreis Siegen-Wittgenstein Siegen, 29.06.2024
Der Landrat 
- Amt für Immissionsschutz 
und Kreislaufwirtschaft  
Sachgebiet Immissionsschutz -
70.1-970.0050/23/1.6.2 

Antrag des Unternehmens ATE Windpark Erndtebrück 
GmbH & Co. KG, Kleinoberfeld 5 in 76135 Karlsruhe 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 10 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur Errichtung 
und zum Betrieb von neun Anlagen zur Nutzung von 
Windenergie mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr 
als 50 Metern im Außenbereich der Gemeinde Erndte-
brück an den Standorten

WEA 1: Gemarkung: Benfe, Flur: 3, Flurstück: 27,
WEA 2: Gemarkung: Benfe, Flur: 3, Flurstück: 27,
WEA 3: Gemarkung: Benfe, Flur: 3, Flurstück: 27,
WEA 4: Gemarkung: Erndtebrück, Flur: 1   
 Flurstück: 51,
WEA 5: Gemarkung: Erndtebrück, Flur: 1, 
 Flurstück:6,
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WEA 6: Gemarkung: Erndtebrück, Flur: 1, 
 Flurstück: 4,
WEA 7: Gemarkung: Erndtebrück, Flur: 1, 
 Flurstück: 20,
WEA 8: Gemarkung: Erndtebrück, Flur: 1, 
 Flurstück: 26 und
WEA 9: Gemarkung: Erndtebrück, Flur: 1, 
 Flurstück: 35.

Das Unternehmen ATE Windpark Erndtebrück GmbH 
& Co. KG, Kleinoberfeld 5 in 76135 Karlsruhe hat 
mit Datum vom 12.12.2023 letztmalig geändert am 
11.03.2024, die Erteilung einer Genehmigung nach  
§ 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von neun 
Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamt- 
höhe von jeweils mehr als 50 Metern im Außenbereich 
der Gemeinde Erndtebrück an den o.g. Standorten be-
antragt.

Das Vorhaben wurde am Samstag, den 06.04.2024 
gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. § 8 und § 10 Abs. 1 
der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren – 9. BIm-SchV) öffentlich be-
kanntgemacht.

Von Montag, den 15.04.2024 bis einschließlich Diens-
tag, den 14.05.2024 wurde der Antrag auf Erteilung der 
Genehmigung und alle Unterlagen im zentralen UVP-
Portal des Landes NRW elektronisch zur Einsichtnahme 
bereitgestellt. Ebenso lagen diese zusätzlich in Papier-
form beim Kreis Siegen-Wittgenstein, bei der Gemeinde 
Erndtebrück, bei der Stadt Hilchenbach, bei der Stadt 
Bad Berleburg, bei der Stadt Bad Laasphe und bei der 
Gemeinde Kirchhundem aus. Die Einwendungsfrist für 
die Öffentlichkeit endete am Freitag, den 14.06.2024.

Es ist keine Einwendung eingegangen.

Somit findet gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV 
der für

Donnerstag, 4. Juli 2024 um 10.00 Uhr
im Ratssaal des Bürgerhauses  
der Gemeinde Erndtebrück,

Talstraße 27 in 57339 Erndtebrück

von der Genehmigungsbehörde angesetzte Erörterungs-
termin nicht statt. 

Im Auftrag

gez. L. Kringe

(295)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 269

355.   Aufgebot der Sparkasse Bochum 

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. DE02 
4305 0001 0339 1277 71 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre der Gutha-
ben angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum aus-
gestellten Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. DE02 4305 
0001 0339 1277 71 wird hiermit aufgefordert, binnen 
drei Monaten, spätestens in dem am 30.09.2024, 9.00 
Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand an-
beraumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage 

der Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraft-
loserklärung der Sparurkunde erfolgen wird.

O 30/24

Bochum, 13.06.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 270 

356.   Aufgebot der Sparkasse Bochum 

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. DE89 4305 0001 
0307 2138 84 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum aus-
gestellten Sparkassenbuches Nr. DE89 4305 0001 0307 
2138 84 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 30.09.2024, 9.30 Uhr, vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaumten 
Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

B 32/24

Bochum, 13.06.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 270 

357.   Beschluss der Sparkasse Bochum 

Die abhandengekommene, am 23.02.2024 aufgebotene 
Sparurkunde Nr. DE92 4305 0001 0305 3282 47 ist bis 
zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. DE92 4305 0001 0305 3282 47 
wird für kraftlos erklärt.

F 10/24

Bochum, 10.06.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 270 

358.   Beschluss der Sparkasse Bochum 

Das abhandengekommene, am 29.02.2024 aufgebote-
ne Sparbuch Nr. DE29 4305 0001 0302 1705 76 ist bis 
zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. DE29 4305 0001 0302 1705 76 
wird für kraftlos erklärt.

P 11/24

Bochum, 17.06.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 270 
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359.   Beschluss der Sparkasse Bochum 

Das abhandengekommene, am 29.02.2024 aufgebote-
ne Sparbuch Nr. DE49 4305 0001 0344 1555 02 ist bis 
zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. DE49 4305 0001 0344 1555 02 
wird für kraftlos erklärt.

R 12/24

Bochum, 17.06.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 271

 

360.   Aufgebot der Sparkasse Hattingen 

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
307 101 683 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb von 
3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassen-
buches geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 18.06.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 271

361.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
301 673 927 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 13.06.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 271

362.   Aufgebot der Sparkasse Geseke 

Der Inhaber des von der Sparkasse Geseke ausgestell-
ten Sparkassenbuches Nr. 30 087 894 wird hiermit 
aufgefordert, binnen 3 Monaten, spätestens bis zum 
13.09.2024, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Geseke, 13.06.2024

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 271
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